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Die Möglichkeiten, sich unmittelbar gegen sexuelle Beläs-
tigung zu wehren, werden erheblich überschätzt. Situa-
tive Bedingungen und das unerwartete Auftreten dieser 
Grenzverletzungen machen es oft unmöglich, sich direkt 
und mit Bestimmtheit zur Wehr zu setzen. Deshalb ist 
jeder Arbeitgebende verpflichtet, eine zuständige Stelle 
(AGG-Beschwerdestelle) einzurichten, an die sich Betrof-
fene wenden können und die diesen Fällen nachgeht. 
Gemäß AGG dürfen weder den Betroffenen noch deren 
Zeug*innen dadurch Nachteile entstehen. 
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Sexuelle BeläStigung 
in KliniKen und Pflegeeinrichtungen

Stellt sich heraus, dass der Arbeitgebende die sexuelle 
Belästigung nicht von der Hand weisen kann, ist er ver-
pflichtet, geeignete und erforderliche Maßnahmen zu 
ergreifen, um die Taten zu sanktionieren und die Beschäf-
tigten vor weiteren sexuellen Belästigungen zu schützen. 
Ansprechpartner*innen können auch die Gleichstellungs-
beauftragten oder Vorgesetzten sein. Wehren Sie sich, 
auch wenn es schwerfällt.

Bitte wenden Sie sich an

unnötigeS zu nahe Kommen

grenzüBerSchreitende 
geBärden



Als sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz werden uner-
wünschte sexuell bestimmte Verhaltensweisen, die die 
Würde und das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen ver-
letzen, bezeichnet. Sexuelle Belästigung kennt unzählige 
Spielarten, die oft genug belustigend und verharmlosend 
dargestellt werden. Dabei wird gern vergessen, dass die 
Betroffenen verletzt und herabgewürdigt zurückbleiben. 

Zumeist drücken diese Grenzüberschreitungen ein ge-
wünschtes Machtgefälle aus, das sowohl den beruflichen 
Status als auch eine Geschlechterbewertung betrifft. Im 
Klinik- und Pflegebereich veranlassen zudem die pflegebe-
dingte Nähe und Vorstellungen von bereitwillig dienenden 
Pflegekräften manche Patienten und Patientinnen dazu, 
Pflegekräfte sexuell zu belästigen. Im gesamten Klinik- und 
Pflegebereich tragen nicht zuletzt die bestehenden Hi-
erarchien und Abhängigkeiten zu einer Tabuisierung des 
Themas bei und verhindern somit ein gleichberechtigtes 
wertschätzendes Zusammenarbeiten. 

Am Arbeitsplatz ist sexuell belästigendes Verhalten inak-
zeptabel und nicht zu dulden. Zudem ist es verboten. Das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verpflichtet 
alle Arbeitgebenden, Beschäftigte vor sexueller Belästi-
gung zu schützen, egal von wem diese ausgeht.
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